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Einsatzplanung:  
 
der erlösbringende Einzelfall ist ein schlechter Ratgeber 
 
 
Was erst unter dem eher harmlosen 
Begriff "Erlösorientierte Einsatzpla-
nung" anfing, wird inzwischen in Form 
einer erlösdefinierter Einsatzplanung in 
einer ganzen Reihe von Softwarepro-
grammen als Standard und als Ver-
kaufsargument erhoben. Schon bei der 
Erstellung des Leistungsplanes für den 
einzelnen Kunden zeigen solche Pro-
gramme, wie viel Zeit man für diesen 
Kunden planen kann, damit er sich 
vom Ertrag her rechnet. Auch in der 
Tourenplanung selbst wird man per-
manent darauf hingewiesen, ob sich 
die Tour rechnet (schwarze Zahlen 
gleich positiver Ertrag) oder nicht (rote 
Zahlen gleich negativ). 
  
Zunächst ging der Ansatz der "erlös-
orientierten Einsatzplanung" davon 
aus, dass man nicht mehr Geld ausge-
ben kann als man erhält. Diesem an 
sich vernünftige Gedankengang fol-
gend sollte man in der Einsatzplanung 
überprüfen, ob denn die Einsatzkons-
tellation (Personal und Leistungen) im 
Einzelfall oder zumindest innerhalb 
einer Tour einigermaßen kostende-
ckend sei. Falls nicht müsste man ent-
scheiden, ob die Tour umgestellt, Per-
sonal verändert, Leistungen verändert 
oder die Pflegezeiten verändert wür-
den. Schon dieser Ansatz verkennt die 
gesetzliche Wirklichkeit der Kranken- 
und Pflegeversicherung. Die Einsatz-
zeit kann nicht davon abhängen, ob die 
eingesetzten Kosten gedeckt sind, 
sondern wird allein bestimmt von den 
pflegerischen Anforderungen des Ein-
satzes. Während dies in der Behand-
lungspflege weitgehend unstrittig ist  

 
(ein aufwendiger Verbandswechsel 
kann nicht 'schneller' durchgeführt  
werden, es kann auch weder etwas 
anderes zusätzlich abgerechnet wer-
den oder günstigeres Personal einge-
setzt werden), bietet die Pflegeversi-
cherungsleistung hier ein weites Feld: 
zwar muss die Pflegeleistung immer 
als aktivierende Pflege erbracht wer-
den (§§ 11, 28, 69 SGB XI), aber akti-
vierende Pflege ist als Tatbestand 
nicht klar zu definieren.  
  
Eine solche kostendefinierte Einsatz-
planung beachtet nicht individuelle Be-
sonderheiten, auch keinen kalkulatori-
schen Ausgleich im Gesamtumsatz, im 
Gegenteil: 
 
Der Parkinson-Fall wird als unwirt-
schaftlich entweder abgelehnt (was 
rechtlich nicht zulässig ist), es werden 
weitere, aber inhaltlich nicht notwendi-
ge Leistungen verkauft: Große Pflege 
statt Kleiner Pflege (was zumindest 
ebenfalls ein Vertragsverstoß wäre) 
oder es wird einfach schneller gearbei-
tet, also es erfolgt keine aktivierende 
Pflege: diese Möglichkeit ist die Wahr-
scheinlichste, zumal eine externe Ü-
berprüfung des Vertragsverstoßes 
schwierig ist. 
  
Der Fokus bei der kostendefinierten 
Einsatzplanung liegt nur auf dem Ein-
satz oder der Tour: eine klassische 
Leistungsmischung (80 % in der Nor-
malzeit und 20 % abweichend nach 
oben und unten) wird von den bekann-
ten Softwaresystemen nicht berück-
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sichtigt bzw. kann auch technisch nicht 
berechnet werden. 
 
Tatsächlich spielt es kurzfristig keine 
Rolle, ob ein Einsatz oder eine Tour 
nicht kostendeckend ist, vielmehr stellt 
sich die Frage, ob alle Touren eines 
Monats oder des Vergütungszeitraums 
(1 Jahr oder länger) insgesamt kosten-
deckend sind. Erst über eine größere 
Gruppe und einen längeren Zeitraum 
kann oft der Ausgleich stattfinden. Erst 
wenn danach die Erträge noch zu nied-
rig sind, stellt sich die Frage, ob die 
Vergütungen nicht zu niedrig oder die 
Kosten nicht zu hoch sind. 
 
Controlling- und Planungsinstrumente, 
die von Beginn an nur den Einzelfall 
oder nur eine kleine Gruppe (Tour) 
betrachten können, führen klassisch zu 
Fehlsteuerungen: 
 

• Einsätze, die fachlich wenig 
Pflegezeit benötigen, werden 
eher mehr Zeit bekommen (es 
rechnet sich ja) 

 
• Einsätze, die fachlich mehr 

Pflegezeit benötigen, werden 
diese eher nicht bekommen: 
man will ja kein Minus machen. 

 
Eine Ausgleichsbetrachtung über einen 
längeren Zeitraum 6 Monate bis ein 
Jahr findet faktisch nicht statt, ist tech-
nisch auch nicht einfach möglich. 
  
Fazit 
 
Die Kostendefinierte Einsatzplanung 
führt zu folgenden Effekten 
 

• Einfache Pflegen, die gut finan-
ziert sind, erhalten proportional 
mehr Zeit und damit mehr Leis-
tung als diese benötigen und als 
vertraglich zugesagt sind. 

• Komplexere Pflegen, die nicht 
gut finanziert sind, erhalten pro-
portional weniger Zeit und damit 
weniger Leistung als diese be-
nötigen und als vertraglich zu-
gesagt sind. 

 
• Bezogen auf die Kostendeckung 

hat der Pflegedienst am Jahres-
ende bei konsequenter Umset-
zung der kostendefinierten 
Einsatzplanung keine Probleme. 
Aus dieser Sicht müssten die 
Kostenträger (Krankenversiche-
rung, Pflegeversicherung sowie 
Sozialhilfe) diese Art der Pla-
nung begrüßen und unterstüt-
zen, zumal dann eine Preiser-
höhung prinzipiell nicht mehr 
nötig ist: bei steigenden Kosten 
wird einfach die Leistungszeit 
verändert, der Preis kann gleich 
bleiben. 

 
• Bezogen auf die Leistungsquali-

tät hat der Pflegedienst perma-
nent akute Probleme: die Mög-
lichkeit, bei Anlass- oder Stich-
proben-Qualitätsprüfungen des 
MDK und bei damit verbunde-
nen Abrechnungsprüfungen 
zumindest Probleme zu be-
kommen, ist systemimmanent. 
Es könnte sich die spannende 
Frage stellen, ob Pflegekassen 
die Prüfaufträge beim Einsatz 
bestimmter Einsatzplanungs-
software eher forcieren müss-
ten. 
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Abschließend sei festgestellt, dass 
man mit vielen der hier nur latent an-
gesprochenen Softwareprodukten eine 
gute Einsatzplanung erstellen kann, 

meist sogar ohne Nutzung und (An-
)Sicht der kostenorientierten Werkzeu-
ge. 
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